
 

 

 

 
 
 

Vorlage-Nr. 
2932/2008 

Der Oberbürgermeister  

Dezernat, Dienststelle 
VI/67 

 Freigabedatum 
 

 

Beschlussvorlage 

 

zur Behandlung in öffentlicher Sitzung
 
Betreff 
Annahme einer Schenkung 
 

 
Beschlussorgan 
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 
 
 
 
Beratungsfolge  Abstimmungsergebnis 
 
Gremium 

 
Datum/ 
Top 

zugestimmt 
Änderungen 
s. Anlage 
Nr.

abge-
lehnt 

zu-
rück-
ge-
stellt

 
verwiesen in 

ein-
stim-
mig 

mehr- 
heitlich 
gegen 

Bezirksvertretung 1 (Innen-
stadt) 

26.08.2008       

 
 
Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
Die Bezirksvertretung Innenstadt nimmt die Spende über Pflanzen für die Begrünung des Brüsseler Plat-
zes im Wert von 5.000,- € an.  
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 
 
Nein  

 
ja, Kosten der Maßnah-
me 

Zuschussfähige Maßnahme 
ggf. Höhe des Zuschusses 

 
nein 

 
ja 

   Jährliche Folgekosten 
   a) Personalkosten             b) Sachkosten 

    €  % €   € € 

 
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) Einsparungen (Euro) 
  

 
 
 
Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
 
Die Bürgerinitiative „Querbeet“ hat insgesamt Pflanzen (Stauden, Sträucher, Blumenzwiebeln) im 
Wert von rd. 6.700,- € gespendet. Das bürgerschaftliche Engagement erfolgt durch Privat- und Ge-
schäftsleute, sowie unterschiedliche soziale Gruppen (Kinder, Jugendliche, Kindergarten, Taxifahrer, 
Obdachlose des Veedels usw.) in Form von Pflanzarbeiten und –käufen. Für die Verschönerung des 
Wohnumfeldes wurden ferner Patenschaften für die Hochbeete und laufende Bewässerungsmaß-
nahmen übernommen. Der Brüsseler Platz ist somit zu einem blühenden Treffpunkt für die Öffentlich-
keit geworden.   
 
Die Oberfinanzdirektion Rheinland hat die o. g. Begrünungsmaßnahmen gem. § 52 Abs. 2 Ziff. 8 Ab-
gabenordnung im Sinne des Naturschutzes als „förderungswürdig“ anerkannt.  
 
Im Rahmen o. g. Aufwendungen wurde von Herrn Martin Armknecht eine Sachspende in Höhe von 
5.000,- € geleistet. Die Verwaltung empfiehlt, die Schenkung anzunehmen.  
 
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 
 
 


